
Die Schülermonatskarte gilt jeweils für den Kalen-

dermonat und die Fahrstrecke, die im Gültigkeits-

bereich angegeben ist. Der Fahrpreis richtet sich nach

der Anzahl der Zonen, die vom Wohnort zum Schul-

ort durchfahren werden. Der Landkreis Calw gewährt

allen Schülerinnen und Schülern, die hier zur Schule

gehen, einen Zuschuss zur Schülermonatskarte. 

Die Kosten für die Fahrkarten werden monatlich 

im SEPA-Lastschriftverfahren abgebucht, wobei der 

Zuschuss des Landkreises bereits in Abzug gebracht

wird. Die Fahrkarten sind nur im Original gültig und

dürfen nicht laminiert werden. Missbrauch führt zum

sofortigen Einzug der Fahrkarten. 

Ohne Fahrkarte besteht kein Anspruch auf 

Beförderung! Es gelten die Tarif- und Beförde-

rungsbestimmungen der Verkehrsgesellschaft

Bäderkreis Calw – VGC.

5 VORTEILE der Schülermonatskarte

im Abo-Verfahren:

� Mitnahmeregelung: Der Inhaber einer Schülermonatskarte kann samstags, sonn- und feiertags bis zu 

2 Personen unentgeltlich mitnehmen.

� Netzvorteil: An Schultagen ab 12.00 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen sowie an landesweit einheitlich 

festgelegten schulfreien Tagen gilt die Schülermonatskarte streckenunabhängig als Netzkarte in allen Bussen

bis zum Endpunkt der Linie im Tarifgebiet der VGC, auf der Kulturbahn bis zum Haltepunkt Unterreichenbach, 

auf der Enztalbahn bis zum Haltepunkt Eyachbrücke und auf der Albtalbahn bis zum Haltepunkt Kullenmühle.

� Vereinfachte Abrechnung: Der Preis für die Monatskarte wird – abzüglich des Zuschusses, den der

Landkreis Calw gewährt – pünktlich zum Monatsbeginn abgebucht.

� Ersatz bei Verlust: Wer seine Fahrkarte verliert,erhält gegen eine Gebühr von ” 10,- je Monat über das

Schulsekretariat eine Ersatzfahrkarte.

� Rückgabemöglichkeit: Ein Abo gilt jeweils für ein Schuljahr. Es besteht die Möglichkeit, einzelne Karten

aus dem Fahrkartenblock, die nicht benötigt werden, zurückzugeben: bis 28. 7. 20 in den Schulsekretariaten,

noch bis 7. 8. 20 direkt bei dem zuständigen Verkehrsunternehmen. 

Achtung: Die Rückgabemöglichkeit endet am Freitag, den 7. 8. 2020 (Ausschlussfrist)!

Karteninhaber

Abo-Nr.

Nicht übertragbar. Ausgegeben nach den 

Beförderungsbestimmungen. Im Fahrpreis 

ist die gesetzliche MwSt. enthalten.

Zerknitterte oder unleserliche Karten sind ungültig. 

Mißbrauch führt zum sofortigen Entzug der Monatskarte.

09/21
Karteninhaber

Abo-Nr.

Nicht übertragbar. Ausgegeben nach den 

Beförderungsbestimmungen. Im Fahrpreis 

ist die gesetzliche MwSt. enthalten.

Zerknitterte oder unleserliche Karten sind ungültig. 

Mißbrauch führt zum sofortigen Entzug der Monatskarte.

02/21

Karteninhaber

Abo-Nr.

Nicht übertragbar. Ausgegeben nach den 

Beförderungsbestimmungen. Im Fahrpreis 

ist die gesetzliche MwSt. enthalten.

Zerknitterte oder unleserliche Karten sind ungültig. 

Mißbrauch führt zum sofortigen Entzug der Monatskarte.

11/20
Karteninhaber

Abo-Nr.

Nicht übertragbar. Ausgegeben nach den 

Beförderungsbestimmungen. Im Fahrpreis 

ist die gesetzliche MwSt. enthalten.

12/20

Karteninhaber

Abo-Nr.

Nicht übertragbar. Ausgegeben nach den 

Beförderungsbestimmungen. Im Fahrpreis 

ist die gesetzliche MwSt. enthalten.

09/20
Karteninhaber

Abo-Nr.

Nicht übertragbar. Ausgegeben nach den 

Beförderungsbestimmungen. Im Fahrpreis 

ist die gesetzliche MwSt. enthalten.
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Zerknitterte oder unleserliche Karten sind ungültig. 

Mißbrauch führt zum sofortigen Entzug der Monatskarte.

Zerknitterte oder unleserliche Karten sind ungültig. 

Mißbrauch führt zum sofortigen Entzug der Monatskarte.

Zerknitterte oder unleserliche Karten sind ungültig. 

Mißbrauch führt zum sofortigen Entzug der Monatskarte.

Jetzt nur41,50 €

Ein Ticket  ein Preis: Für alle gleich!

www.vgc-schuelerabo.de
Jetzt online buchen:

im Landkreis Calw



VGC – Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw mbH
Sparkassenplatz 2 
75365 Calw
Tel: 0 70 51 - 96 88 53 
www.vgc-online.de

Ab 01.09.2021 gilt:
•  Unabhängig von der Entfernung Wohnort – Schulort bezahlen alle, die im 

Landkreis Calw wohnen und eine Schule im Landkreis Calw  besuchen, als 
Selbstbeteiligung nur noch den Preis für 1 Zone = € 41,50 (Stand 09/21).

•  Die Karte gilt ohne zeitliche Einschränkung rund um die Uhr als Netzticket – 
für beliebig viele Fahrten auf jeder Strecke im Landkreis Calw.

•  An Samstagen, Sonn- und Feiertagen kann jeder Inhaber einer Schüler-
monatskarte im Landkreis Calw bis zu 2 Personen unentgeltlich mitnehmen.

•  Die Monatskarten werden wie gewohnt im Block ausgegeben: die  Monate 
09/21 bis 02/22 noch vor den Sommerferien, die Monate 03/22 bis 07/22 
Anfang Februar. Nach Ausgabe des Halbjahresblocks können einzelne  
Karten bis zu einem Stichtag zurückgegeben werden – danach ist das Abo 
verbindlich und der Preis wird monatlich belastet.

•  Bestellt werden können die Karten für das neue Schuljahr im online-Verfah-
ren. Alle SchülerInnen, die vormals mit den Firmen BVN-VBN- Rexer gefahren 
sind und seit dem 01.01.21 mit der Busgesellschaft RAB (Bietergemein-
schaft RAB-Süsser-Klumpp) unterwegs sind, und alle, die seither die Schüler-
monatskarten von RBS oder RVS erhalten haben, müssen sich für das kom-
mende Schuljahr über das online-Portal neu anmelden. Bestandsschüler der 
Firmen Däuble, Eberhardt, Pflieger, Volz und Umsteigeschüler, die Fahrkarten 
über die VGC-Geschäftsstelle erhalten, werden wie bisher automatisch in das 
neue Schuljahr übernommen – ausgenommen SchulabgängerInnen, deren 
Abo mit Verlassen der Schule beendet wird. SchülerInnen der Beruflichen 
Schulen müssen ihr Schülerabo grundsätzlich jedes Schuljahr neu bestellen. 
Näheres hierzu unter www.vgc-schuelerabo.de.

•  Alle SchülerInnen, die außerhalb des Landkreises Calw wohnen und eine 
Schule im Landkreis Calw besuchen, fallen nicht automatisch unter die 
Flatrate- Regelung. Für sie gelten gesonderte Bedingungen.

Ein Geschenk des Landkreises  
an alle Familien:

im Landkreis Calw


